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Stand 11/23 

 

Schulordnung der Albert-Schweitzer-Schule Lehrte 

Erfolgreiches Arbeiten in der Schule setzt Verständnis füreinander und Rücksichtnahme aufeinander 

voraus. Grundsätzlich muss sich jeder so verhalten, dass der Unterricht ungestört ablaufen kann, die 

Einrichtungsgegenstände geschont werden und die Sauberkeit der Schule sowie die Sicherheit Aller 

gewahrt bleiben. Damit dieses Zusammenleben an dieser Schule gelingt, muss sich jeder an Regeln 

halten. Dazu gehört die Einhaltung der Schulordnung. 

 1. Vor dem Schulbeginn 

 a) alle Eltern dürfen ihre Kinder nur bis zum Beginn des Schulgeländes begleiten und dort wieder 

abholen.  

b) Die Schülerinnen und Schüler stellen sich zu 08.00 Uhr auf ihren Aufstellplätzen auf und werden 

dann von den Lehrer*innen in die Klassenräume begleitet.  

c) Fahrräder müssen auf dem Schulgelände geschoben und in den bereitgestellten Fahrradständern 

abgestellt werden. Die Schule übernimmt keine Haftung für Schäden oder Diebstahl. 

 2. Im Schulgebäude  

a) Das Schulgebäude darf während der Unterrichtszeiten nicht verlassen werden.  

b) Der Zugang zu den Klassenräumen erfolgt nur über das Treppenhaus im Neubau.  

c) Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben.  

d) Alle sind für die Sauberhaltung des Schulgeländes und -gebäudes verantwortlich. Vor allem die 

Toiletten sollen ordnungsgemäß benutzt werden. Für den Abfall stehen Behälter bereit.  

e) Die Nutzung von Handys ist auf dem Schulgelände und im Schulgebäude verboten. Die Geräte 

müssen ausgeschaltet sein und sich in der Schultasche befinden. Sollte das Handy zur 

Kontaktaufnahme mit den Eltern benötigt werden, so darf dies nur nach Rücksprache mit der Lehrkraft 

erfolgen. Bei Verstoß gegen diese Regel, darf die Lehrkraft das Handy an sich nehmen und die Eltern 

können es persönlich bei der Schulleitung abholen. Smartwatches dürfen getragen werden, müssen 

aber im Schulmodus eingestellt sein. Ansonsten gilt gleiches Verfahren, wie beim Handymissbrauch. 

 f) Die Schule übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Wertgegenständen 

(z.B. Schmuck, Geld, elektronische Geräte). Am besten werden diese zuhause gelassen und nicht in die 

Schule mitgenommen.  

3. Unterricht  

a) Falls die Lehrkraft fünf Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde noch nicht erschienen ist, 

benachrichtigen die Schüler*innen das Sekretariat oder die Schulleitung.  

b) Bei einem Raumwechsel während einer großen Pause werden die Taschen und/ oder Sportbeutel in 

die Pausenhalle gestellt. Sie werden erst am Pausenende geholt und mitgenommen.  



 
  

  AAllbbeerrtt--SScchhwweeiittzzeerr--SScchhuullee  
Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte 

Tel.: (05132) 505 1840         Fax: (05132) 5051859 

www.ass-lehrte.de     Info@gs-aschweitzer.de  

 

4. Pausen  

a) Auf dem Schulhof sind alle Aktivitäten verboten, durch die andere Personen gefährdet werden 

(Werfen mit Steinen, Schneebällen und anderen Gegenständen; Anlegen von Schlitterbahnen)  

b) Fußball darf nur nach Plan in der Pause mit Softbällen in dem Bereich der Friedrichstraße neben der 

Turnhalle gespielt werden.  

c) Die Spielzeugausleihe findet in der 1. großen Pause für Klasse 1/2 und in der 2.großen Pause für 

Klasse 3/4 nach den bekannten Regeln statt.  

d) In Regenpausen halten sich die Schüler*innen in den Klassenräumen auf. Es gilt der Aufsichtsplan 

für Regenpausen.  

5. Mensa und Nachmittag  

a) Die Treppe in der Mensa darf nicht von den Schüler*innen genutzt werden.  

b) Nur in der Mittagspause oder nach Schulschluss darf die Mensa von den Schüler*innen genutzt 

werden.  

c) In der Mensa darf am Kiosk nichts gekauft werden. 

 d) Während der Mittagspause halten sich die Schüler*innen nur in der Mensa oder in einem mit den 

Betreuungskräften vereinbarten Raum auf. 

Bei groben Verstößen gegen die Schulordnung müssen die Schüler*innen mit angemessenen 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen rechnen. 

 

 

 Ich habe die Schulordnung gelesen. 

Name des Kindes. ___________________________     

 

Lehrte, den  

 

_________________________      _____________________ 

Erziehungsberechtigte       Kind 


